
Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der
Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU)
2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine nachhaltige In-
vestition ist eine In-
vestition in eine
Wirtschaftstätigkeit,
die zur Erreichung
eines Umweltziels
oder sozialen Ziels
beiträgt, vorausge-
setzt, dass diese In-
vestition keine Um-
weltziele oder so-
zialen Ziele erheb-
lich beeinträchtigt
und die Unterneh-
men, in die inves-
tiert wird, Verfah-
rensweisen einer
guten Unterneh-
mensführung an-
wenden.

Die EU-Taxonomie
ist ein Klassifikati-
onssystem, das in
der Verordnung
(EU) 2020/852 fest-
gelegt ist und ein
Verzeichnis von
ökologisch nachhal-
tigen Wirtschaftstä-
tigkeiten enthält.
Diese Verordnung
umfasst kein Ver-
zeichnis der sozial
nachhaltigen Wirt-
schaftstätigkeiten.
Nachhaltige Investi-
tionen mit einem
Umweltziel könn-
ten taxonomiekon-
form sein oder
nicht.

 

Name des Produkts:
CLE FvS Multiple Opportunities II

Unternehmenskennung (LEI-Code):
213800ZK7A1XGTCD2U22

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?
n n Ja n n Nein

Es wird damit ein Mindestanteil an nach-

haltigen Investitionen mit einem Umwelt-

ziel getätigt: __%;

Es werden damit ökologische/soziale

Merkmale beworben und obwohl keine

nachhaltigen Investitionen angestrebt

werden, enthält es einen Mindestanteil

von __% an nachhaltigen Investitionen
 in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der

EU-Taxonomie als ökologisch nachhal-

tig einzustufen sind

 mit einem Umweltziel in Wirtschaft-

stätigkeiten, die nach der EU-Taxono-

mie als ökologisch nachhaltig einzustu-

fen sind
 in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der

EU-Taxonomie nicht als ökologisch

nachhaltig einzustufen sind

 mit einem Umweltziel in Wirtschaft-

stätigkeiten, die nach der EU-Taxono-

mie nicht als ökologisch nachhaltig ein-

zustufen sind
  mit einem sozialen Ziel
Es wird damit ein Mindestanteil an nach-

haltigen Investitionen mit einem sozialen

Ziel getätigt: __%

Es werden damit ökologische/soziale

Merkmale beworben, aber keine nachhal-

tigen Investitionen getätigt.

 

 

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt bewor-

ben?

Mit Nachhaltigkeit-
sindikatoren wird
gemessen, inwie-
weit die mit dem Fi-
nanzprodukt be-
worbenen ökologi-
schen oder sozialen
Merkmale erreicht
werden.

 

Der Canada Life-Fonds CLE FvS Multiple Opportunities II investiert vollständig in den Publikums-

fonds Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I ("der Zielfonds") und fördert über

seinen Zielfonds ökologische und soziale Merkmale, indem der Zielfonds Ausschlusskriterien mit

sozialen und ökologischen Merkmalen umsetzt. Dies umfasst den Ausschluss von Investitionen in

Unternehmen mit bestimmten Geschäftsmodellen. Dazu zählen unter anderem kontroverse Waf-

fen.
 

 
   

 

 

Zudem wird im Rahmen der Anlagestrategie eine Mitwirkungspolitik implementiert, um auf eine

positive Entwicklung im Falle besonders schwerer negativer Auswirkungen auf bestimmte Nach-

haltigkeitsfaktoren bei Investitionen hinwirken zu können. Dies umfasst unter anderem die The-

menbereiche: Treibhausgasemissionen und Soziales/Beschäftigung.
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Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen öko-

logischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, her-

angezogen?

●

 

Zur Erreichung der beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale werden folgende Nach-

haltigkeitsindikatoren beim Zielfonds berücksichtigt.
   

   

   

  
Die Erfüllung der angewandten Ausschlüsse basiert auf Umsatzschwellen. Ausgeschlossen wer-

den Investitionen in Unternehmen, die
   

  • >0% ihres Umsatzes mit kontroversen Waffen,

   

  • >10% ihres Umsatzes mit der Produktion und/oder dem Vertrieb von Rüstungsgütern,

   

  • >5% ihres Umsatzes mit der Produktion von Tabakprodukten,

   

  • >30% ihres Umsatzes mit dem Abbau und/oder dem Vertrieb von Kohle erwirtschaften.

   

 

 

Zudem erfolgt ein Ausschluss von Unternehmen, die schwere Verstöße gegen die Prinzipien

des UN Global Compact ohne Aussicht auf deren Behebung aufweisen. Dies bedeutet: Besteht

keine Besserung der zum schweren Verstoß führenden Umstände, soll grundsätzlich eine

Desinvestition stattfinden. Des Weiteren erfolgt ein Ausschluss von Staatsemittenten, die laut

Freedom House Index als „nicht frei“ gelten.
   

   

   

 

 

Die Ausschlussliste wird fortlaufend bewertet und monatlich auf Basis von internen und exter-

nen ESG-Research-Daten aktualisiert. Die Überwachung der Einhaltung der Ausschlusskriterien

erfolgt sowohl bevor eine Investition getätigt wird als auch fortlaufend, während die Investiti-

on gehalten wird.
   

   

   

 

 

Zur Messung möglicher schwerer negativer Auswirkungen der Aktivitäten von Portfoliounter-

nehmen auf Umwelt und Soziales, berücksichtigt der Zielfonds die sogenannten „wichtigsten

nachteiligen Auswirkungen“ (aus dem Englischen kurz „PAIs“ oder „Principal Adverse Impacts“)

gem. Art. 7 Abs. 1 Buchst. a Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung) im Rah-

men des Investmentprozesses.
   

   

   

  
Der Zielfonds Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I legt dabei einen besonde-

ren Fokus auf folgende PAI-Indikatoren:
   

  • Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2),

  • Treibhausgasemissionsintensität,

  • CO2-Fußabdruck auf Basis von Scope 1 und 2 sowie

  • Energieverbrauch nicht erneuerbarer Energien.

   

   

   

 

 

Zudem wird auf Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Verstöße gegen die

OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und auf Prozesse, um den beiden Leitlinien zu

entsprechen, geachtet.
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Die Indikatoren werden dabei nach Relevanz, Schwere der negativen Auswirkungen und Daten-

verfügbarkeit priorisiert. Die Bewertung basiert nicht auf starren Bandbreiten oder Schwellen-

werten, die Unternehmen einhalten oder erreichen müssen, vielmehr wird auf eine positive

Entwicklung im Umgang mit den Indikatoren geachtet und wo möglich und wo nötig auf eine

solche hingewirkt. Weitergehende Informationen werden nachfolgend im Abschnitt über die

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen erläutert.
   

   

   

 

 

Aufgrund der unzureichenden Qualität und Abdeckung der Daten werden im Rahmen der

Treibhausemissionen keine sogenannten Scope 3 Emissionen sowie keine Energieerzeugung

nicht erneuerbarer Energien berücksichtigt. Die Fondsgesellschaft Flossbach von Storch wird

die Datenabdeckung kontinuierlich beobachten und sofern als umsetzbar eingeschätzt, in sei-

nen Investment- und Mitwirkungsprozess aufnehmen.
   

   

   

Bei den wichtigs-
ten nachteiligen
Auswirkungen han-
delt es sich um die
bedeutendsten
nachteiligen Auswir-
kungen von Investi-
tionsentscheidun-
gen auf Nachhaltig-
keitsfaktoren in den
Bereichen Umwelt,
Soziales und Be-
schäftigung, Ach-
tung der Menschen-
rechte und Bekämp-
fung von Korrupti-
on und Bestechung.

 

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ fest-

gelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheb-

lich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem

Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökolo-

gisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses

Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für

ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht

erheblich beeinträchtigen.

 

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren berücksichtigt?

 

 

Ja, Über seinen Zielfonds Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities I berücksich-

tigt der Canada Life-Fonds CLE FvS Multiple Opportunities II die wichtigsten nachteiligen Aus-

wirkungen der Investitionsentscheidung auf Nachhaltigkeitsfaktoren (Abkürzung: "PAIs" bzw.

"PAI-Indikatoren") sowie einen zusätzlichen klimabezogenen Indikator und zwei zusätzliche

soziale Indikatoren gemäß der EU-Offenlegungsverordnung.
   

 

 

Dabei wird sich im hauseigenen Investmentprozess bei Flossbach von Storch bemüht, die In-

formationen zur Bewertung und Priorisierung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf

Nachhaltigkeitsfaktoren nach besten Kräften zu ermitteln und zu dokumentieren. Die Ermitt-

lung, Priorisierung und Bewertung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen erfolgt im Rah-

men des hauseigenen Analyseprozesses anhand spezifischer ESG-Analysen, die individuell für

investierte Emittenten/Garanten erstellt werden und im Chance-Risiko-Profil der Unterneh-

mensanalysen Berücksichtigung finden. Die PAI-Indikatoren werden dabei nach Relevanz,

Schwere der negativen Auswirkungen und Datenverfügbarkeit priorisiert. Die Bewertung ba-

siert nicht auf starren Bandbreiten oder Schwellenwerten, die Unternehmen einhalten oder

erreichen müssen, vielmehr wird auf eine positive Entwicklung im Umgang mit den PAI-Indi-

katoren geachtet.
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Die Berücksichtigung der PAIs dient auch der Erreichung der beworbenen ökologischen und

sozialen Merkmale: Im Rahmen der Mitwirkungspolitik wird auf eine Verringerung besonders

negativer Auswirkungen unter anderem bei den Indikatoren Treibhausgasemissionen Scope 1

& 2, sowie bei schweren Verstößen gegen die UN Global Compact-Grundsätze und OECD-Leit-

sätze für multinationale Unternehmen hingewirkt. Dies bedeutet: Pflegt eines der Portfo-

liounternehmen einen unzureichenden Umgang mit den als besonders negativ identifizierten

Indikatoren, wird dies von der Fondsgesellschaft Flossbach von Storch beim Unternehmen

adressiert und versucht, über einen angemessenen Zeitraum hinweg auf eine positive Ent-

wicklung hinzuwirken. Leitet das Management die notwendigen Schritte für eine Verbesse-

rung in dieser Zeit nicht in ausreichendem Umfang ein, wird das Stimmrecht diesbezüglich

ausgeübt, die Beteiligung reduziert oder verkauft. Zudem können Ausschlüsse, wie die Pro-

duktion und/oder der Vertrieb kontroverser Waffen und der Abbau und/oder der Vertrieb

von Kohle, zu einer Verringerung oder Vermeidung einzelner nachteiliger Nachhaltigkeitsaus-

wirkungen beitragen.
   

   

   

 

 

Aufgrund der unzureichenden Qualität und Abdeckung der Daten werden im Rahmen der

Treibhausemissionen keine sogenannten Scope 3 Emissionen sowie keine Energieerzeugung

nicht erneuerbarer Energien berücksichtigt. Flossbach von Storch wird die Datenabdeckung

kontinuierlich beobachten und sofern als umsetzbar eingeschätzt, in seinen Investment- und

Mitwirkungsprozess aufnehmen.
   

  Nein

 Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Die Anlagestrate-
gie dient als Richt-
schnur für Investiti-
onsentscheidungen,
wobei bestimmte
Kriterien wie bei-
spielsweise Investi-
tionsziele oder Risi-
kotoleranz berück-
sichtigt werden.

 

Der Canada Life-Fonds CLE FvS Multiple Opportunities II verfolgt ausschließlich die Erzielung ei-

ner absoluten Rendite, das heißt es gibt keine Orientierung an einer Benchmark. Es werden über-

wiegend Aktien, ergänzend auch Aktienfonds, Wandelanleihen und Zertifikate mit einem attrakti-

ven Chance-/ Risikoverhältnis erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von

künftigen Preisen andere Vermögensgegenstände abhängt (Derivate) zur Absicherung oder Stei-

gerung des Vermögens einsetzen.
 

Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der In-

vestitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet wer-

den?

●

 

Der Zielfonds tätigt im Bereich ökologische und soziale Merkmale nur Investitionen in Unter-

nehmen, die folgende Ausschlusskriterien einhalten:
   

  • Kontroverse Waffen (Umsatztoleranz ≤ 0%)

   

  • Produktion und/oder Vertrieb von Rüstungsgütern (Umsatztoleranz ≤ 10%)

   

  • Produktion von Tabakprodukten (Umsatztoleranz ≤ 5%)

   

  • Abbau und/oder Vertrieb von Kohle (Umsatztoleranz ≤ 30%)

   

  • Keine schweren Verstöße gegen UN Global Compact

   

  
Ausgeschlossen werden zudem Staatsemittenten, die entsprechend der Einstufung des Free-

dom House Index ein unzureichendes Scoring ausweisen (Einstufung „nicht frei“).
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  Der Zielfonds achtet auf einen verantwortungsvollen Umgang folgender PAI-Indikatoren:

   

  • Treibhausgasemissionen (Scope 1 und 2),

  • Treibhausgasemissionsintensität,

  • CO2-Fußabdruck auf Basis von Scope 1 und 2 sowie

  • Energieverbrauch nicht erneuerbarer Energien.

   

 

 

Zudem wird auf Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact, Verstöße gegen die

OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und auf Prozesse, um den beiden Leitlinien zu

entsprechen, geachtet.
   

   

   

Die Verfahrenswei-
sen einer guten Un-
ternehmensfüh-
rung umfassen soli-
de Management-
strukturen, die Be-
ziehungen zu den
Arbeitnehmern, die
Vergütung von Mit-
arbeitern sowie die
Einhaltung der Steu-
ervorschriften.

 

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in

die investiert wird, bewertet?

●

 

Die Fondsgesellschaft Flossbach von Storch achtet in ihrem Analyseprozess besonders auf die

Unternehmensführung, da diese für eine nachhaltige Entwicklung des Unternehmens verant-

wortlich ist. Dies bedingt auch den verantwortungsvollen Umgang mit ökologischen sowie so-

zialen Faktoren, die auf den langfristigen Unternehmenserfolg einzahlen.
 

 

   

 

 

Bei Flossbach von Storch wird im Rahmen des mehrstufigen Analyseprozesses anhand einer

hauseigenen Betrachtung geprüft und demnach versucht, nach bestem Wissen und Gewissen

darauf zu achten, dass in Unternehmen investiert wird, die Verfahrensweisen einer guten Un-

ternehmensführung aufweisen. Dazu zählt u.a. die Auseinandersetzung mit folgenden Fragen:
   

  
• Berücksichtigt die Unternehmensführung ordnungsgemäß und ausreichend ökologische, so-

ziale und ökonomische Rahmenbedingungen?
   

  • Handeln die (angestellten) Manager verantwortungsvoll und mit Weitblick?

   

 

 

Darüber hinaus werden im Rahmen der Leitlinien zur Ausübung des Stimmrechts kritische Fak-

toren definiert, die einer guten Unternehmensführung entgegenstehen können und die grund-

sätzlich bei der Teilnahme von Haupt- und Generalversammlungen zu berücksichtigen sind.
   

   

 Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

 

 

Der Canada Life-Fonds CLE FvS Multiple Opportunities II verfolgt ausschließlich die Erzielung ei-

ner absoluten Rendite, das heißt es gibt keine Orientierung an einer Benchmark. Es werden

überwiegend Aktien, ergänzend auch Aktienfonds, Wandelanleihen und Zertifikate mit einem

attraktiven Chance-/ Risikoverhältnis erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren

Wert von künftigen Preisen andere Vermögensgegenstände abhängt (Derivate) zur Absiche-

rung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
   

   

   

 

 

Durch die vollständige Investition in den Zielfonds Flossbach von Storch SICAV - Multiple Op-

portunities I besitzt der Canada Life-Fonds CLE FvS Flossbach von Storch Multiple Opportuni-

ties II die gleiche geplante Vermögensallokation wie der Zielfonds. Die geplante Vermögensal-

lokation des Zielfonds lautet wie folgt:
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  #1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale:

   

 

 

Es wird zu mindestens 51% in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die gemäß der Maßga-

be der Anlagepolitik des Zielfonds zulässig sind, investiert. Diese Portfoliowerte sowie Derivate

zu Anlagezwecken und mögliche Zielfondsinvestments unterliegen einem laufenden Screening

hinsichtlich der genannten Ausschlusskriterien und PAI-Indikatoren.
   

  #2 Andere Investitionen:

   

 

 

Der verbleibende Investitionsanteil bezieht sich auf Liquide Mittel (insb. Barmittel zur Bedie-

nung von kurzfristigen Zahlungsverpflichtungen), Derivate (insb. Devisentermingeschäfte zu

Absicherungszwecken) und zur weiteren Diversifikation direkte und indirekte Investitionen in

Edelmetalle, ausschließlich (physisches) Gold und Gold-Zertifikate.
   

   

   

Die Vermögensallo-
kation gibt den je-
weiligen Anteil der
Investitionen in be-
stimmte Vermö-
genswerte an.

 

 

      
#1A Nachhaltig

0,00%

  
 

        

          

   #1 Ausgerichtet auf

ökologische/ soziale

Merkmale
51,00%

     
 

        

          

Investitionen

     #1B Andere ökologi-

sche oder soziale Merk-

male
51,00%

   

        

          

   
#2 Andere

49,00%

      

         

 

 
#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanz-

produkts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt

wurden.
 

 
#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder

auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen

eingestuft werden.

   

   

 

 

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen

ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

●

 

Derivate werden zur Erreichung der Anlageziele des Zielfonds, zu Anlage- als auch zu Absiche-

rungszwecken eingesetzt. Soweit diese zu Anlagezwecken eingesetzt werden, berücksichtigen

sie die mit dem beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale. Davon ausgenommen sind

Derivate auf Indizes. Soweit diese zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, dient der Ein-

satz nicht zur Erreichung der ökologischen und sozialen Merkmale.
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sind nachhaltige In-
vestitionen mit ei-
nem Umweltziel,
die die Kriterien für
ökologisch nachhal-
tige Wirtschaftstä-
tigkeiten gemäß der
EU-Taxonomie nicht
berücksichtigen.

 

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wird

mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?
 

Unter „#2 Andere Investitionen“ fallen folgende Investitionen:
 

 
 

Liquide Mittel werden insb. in Form von Barmittel zur Bedienung von kurzfristigen Zah-

lungsverpflichtungen eingesetzt. Hierbei wird kein ökologischer oder sozialer Mindest-

schutz definiert.
 

 
 

Derivate, die zu Absicherungszwecken eingesetzt werden, sowie Derivate auf Indizes, die

zu Anlagezwecken eingesetzt werden.
   

   

   

 

 

Direkte und indirekte Investitionen in Edelmetalle, derzeit ausschließlich Gold und/oder

Gold-Zertifikate, werden zur weiteren Diversifikation eingesetzt. Diese werden nur von

Partnern bezogen, die sich der Einhaltung des Responsible Gold Guidance der London Bul-

lion Market Association (LBMA) verpflichtet haben. Diese Richtlinie soll verhindern, dass

Gold zu systematischen oder weitreichenden Menschenrechtsverletzungen, zu Konfliktfi-

nanzierungen, zur Geldwäsche oder zur Terrorismusfinanzierung beiträgt.
   

   

   

 

 

Investitionen in andere Fonds werden zur weiteren Diversifikation eingesetzt. Bei der Aus-

wahl der Fonds werden die vom Zielfonds beworbenen ökologischen und sozialen Merk-

male berücksichtigt.

 Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

  Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

   

  
https://www.canadalife.de/fonds-

wertentwicklung/?Vertragsabschluss=ab%2001.01.17&Neu=Neue%20Vertr%C3%A4ge
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